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11CT Haälfte der Menschheit den Frauen (S Pauer- egründen, 87 Deus HOan daretufr, wen1gstens hın-
Studer) befalst‘”? Andere CANWACNE der mensch- zuwelsen. FS ann Nn1ıCcC mehr als selhbstverständ-
lıchen Gresellschaft Kınder und alte Menschen iıch hingenommen werden, ın elner Gresell-
werden IU als 1sSCHe G'irenztälle thematısıert, be1 schalit, In der ın globalem usmali rel1g1Ööse K On-
ıhrer Zeugung Urc Invitrofertilisation Pauer- 1ne spielen, andbücher ber
Studer, Schöne-Seifert, FrQanQ), der ihrer geschrieben werden, e rel1g1Ööse Bezüge SYSLEMaA-
Bese1it1gung durch Abtreibung Pauer-  uder, 1SC AUSSICHZEN. SC ist uch n1ıC weiliter VC1-

Schöne-Seifert) e elinen und ın der rage ach wunderlıch, WE ıda-Rümelın, e Behaup-
dem schönen Tod (Euthanasıe, Schöne-Seifert (ung I homsons 1mM Beıitrag VOIN Pauer-  uder

Nida-Rümelin, Wert des Lebens) e anderen. als »Schönes e1spiel« bezeichnet, das »/ZU recC
Desweiteren auf: FS wırd 1ne ach Adem SgewoOorden« SC1 (S und 110), ın dem
Tode (rottes präsentiert. Letztbegründung wırd als Schwangerscha als »längerfristiger eDTrauc. E1-
>Tundamentalistische Idee« (J Nida-Rümelin, 115 anderen KÖTDETIS« bezeichnet WIT und daraus
40) abgetan. Ordten Crspart sıch rel1g1Ööse elbstverständlıch eın 1 ebensrecht gESCHLIOSSCN
aturrechtsbegründungen und nenn! elnen »as- werden kann Im gleichen Beıtrag wırd TU KIOS
nostisch argumentierenden eritreter« (J.Fıinnıs) wıiedergegeben, der OCUS e1n e1l des KÖrpers
cheser gumentationsfigur (S 243) |DER VCI] WT der Frau SC 1 und der Frau daher das alleiınıge
dert allerdings Nn1ıCcC FS ist ınfach üblıch, Ethiken eC ustehe ber Fortsetzung und Abbruch der
unter der edingung 87 Deus HOan AGYetur enL- Schwangerscha entische1iden AÄAus chesen und
werfen. Bıs ın e katholische Moraltheologıie Tühlt den me1sten anderen Beıträgen WIT ann uch e
111a sıch cheser autfklärerischen Kuratel verpflich- Offensichtliıch lıbertarıstisch geNannte UrCcN-
(el und möchte möglıchst metaphysıkfre1 der gäng1ige Posıtion des Buches Ooffensichtlich |DER
nıgstens reduzlert, Ethiken entwerltfen. Dennoch ıtglıe: des deutschen FEthikbeirates Schöne-
wırd das gEesamtle bıoethische Werk 1eths e{- Ne1llert bringt Qhese Posıtion enn uch SAlZ UNSC-
W. überhaupt Nn1ıCcC £4CNLE Dagegen wırd der SCAMIN. auf den Begrnif: DE e Statusfrage des
sıch Nn1ıC anbiedernde katholische Phılosoph Embryos strıtt1g sel, ware »rechtspolıtisch VC1-

nünft1ig, e 1scChne Tage privatısıeren«[ !] (SSpaemann allerdings mit ehn Nennungen ber das
SAdlZC Buch hinweg wahrgenommen. |DDER /Uge- 7791) Abtreibung gÄänzlıc. unter das el1nden
taändnıs VOIN Habermas VOIN 2001, rel1g1Ööse der betroffenen Frau tellen l e Beratungs-
Sprache S1innresourcen erge, e SONS nırgends pflicht ın der bundesdeutschen Gesetzgebung
mehr greifen sınd, A ın vorliegendem Buch »konterkarıiere« [ !] (S 750) allerdings cMheses I3B
keine Wırkung l e sakulare Argumentationsfigur ernrecCc l hese Argumentationsfigur ist e1in 1-
des S87 Deus HORn AGYetur wırd dadurch Offensicht- ches e1spie 1r e 1bertarıstische Grundposition
ıch n1ıC angeIochten. Einz1g Kardınal Katzınger der eıträge des Buches, uch indıvidualrechtlh-

ın Seinem etzten bedeutenden Vortrag als ches aradıgma genNnannt. W er das Prinzip des S87
Kardınal 2005 den Mut, den Säkularen Deus HORn AGQYetur zeptiert, WIT e1in konsequent
Maınstream herauszufordern und doch ei1nmal argumentierendes Werk In Händen en, mit
umgeke. machen und denken Velutt $7 Deus KONnsequenzen. hne ott als letzte Fluc  1Nıe al-
AGQYetur (als b ott gäbe Er MAaC Qhesen V OTr- len ecthıschen Denkens, bleıibt hben das J6 C12E-
schlag, we1l »>dCler bıs ZU] außersten geführte Ver- Ich als etztes Prinzıp, das SC  1elßlich immer
such, e menschliıchen inge un(ter vollständıgem ber SAlZ ausgefuchste Überlegungen und hwäÄä-
erzZ1ic auf :;ott Tormen — 1mmer äher den SUNSCH (vel dazu Nida-Rümelin Wert des fe-
Abgrund« (Katzınger tührt Deshalb muß eınem ens gegenüber anderen en der dem Wır der
rel1g1Ös OorTentIerten kKezensenten rlaubt se1n, auf Gresellschaft letztlich e ernan: e2nalten

SUCcheses durchgäng1ige Prinzıip des Buches eimut üUller, Valtlendar

Kırchenrecht

KeeSs, Wılhelm (Hrsg.) ecC IN Kıirche UNd Staat l e stattlıche NZ:; V OI Nn1ıCcC weniger als 45
Joseph 18i ZUH (Greburtstag, (Kanonistische eıträgen na)  er Theologen, Kanoniısten und
Studien WUNd Texte, and 48), Berlin Duncker Juristen bezeugt mit e1nem Girulswort

des Vorsıtzenden der Deutschen Bıschofskonfe-Humbfot 2004, 50 S, ISBN 3-428-1167/5-9, Furo
/4,80 1117 VV e herausragende Bedeutung und das

Rees, Wilhelm (Hrsg.): Recht in Kirche und Staat –
Joseph Listl zum 75. Geburtstag, (Kanonistische
Studien und Texte, Band 48), Berlin: Duncker &
Humblot 2004, 856 S., ISBN 3-428-11673-9, Euro
74,80.

Die stattliche Anzahl von nicht weniger als 43
Beiträgen namhafter Theologen, Kanonisten und
Juristen bezeugt zusammen mit einem Grußwort
des Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonfe-
renz (V–VI) die herausragende Bedeutung und das
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ner Hälfte der Menschheit – den Frauen (s. Pauer-
Studer) – befaßt? Andere Schwache der mensch-
lichen Gesellschaft – Kinder und alte Menschen –
werden nur als ethische Grenzfälle thematisiert, bei
ihrer Zeugung durch Invitrofertilisation (H. Pauer-
Studer, B. Schöne-Seifert, B. Irrgang), oder ihrer
Beseitigung durch Abtreibung (H. Pauer-Studer,
B. Schöne-Seifert) die einen und in der Frage nach
dem schönen Tod (Euthanasie, B. Schöne-Seifert u.
J. Nida-Rümelin, Wert des Lebens) die anderen.
Desweiteren fällt auf: Es wird eine Ethik nach dem
Tode Gottes präsentiert. Letztbegründung wird als
»fundamentalistische Idee« (J. Nida-Rümelin, S.
40) abgetan. D. v. d. Pfordten erspart sich religiöse
Naturrechtsbegründungen und nennt nur einen »ag-
nostisch argumentierenden Vertreter« (J.Finnis)
dieser Argumentationsfigur (S. 243). Das verwun-
dert allerdings nicht. Es ist einfach üblich, Ethiken
unter der Bedingung etsi Deus non daretur zu ent-
werfen. Bis in die katholische Moraltheologie fühlt
man sich dieser aufklärerischen Kuratel verpflich-
tet und möchte möglichst metaphysikfrei oder we-
nigstens reduziert, Ethiken entwerfen. Dennoch
wird das gesamte bioethische Werk D. Mieths et-
wa, überhaupt nicht beachtet. Dagegen wird der
sich nicht anbiedernde katholische Philosoph R.
Spaemann allerdings mit zehn Nennungen über das
ganze Buch hinweg wahrgenommen. Das Zuge-
ständnis von J. Habermas von 2001, daß religiöse
Sprache Sinnresourcen berge, die sonst nirgends
mehr zu greifen sind, zeigt in vorliegendem Buch
keine Wirkung. Die säkulare Argumentationsfigur
des etsi Deus non daretur wird dadurch offensicht-
lich nicht angefochten. Einzig Kardinal Ratzinger
hatte in seinem letzten bedeutenden Vortrag als
Kardinal am 2. 4. 2005 den Mut, den säkularen
Mainstream herauszufordern und es doch einmal
umgekehrt zu machen und zu denken veluti si Deus
daretur (als ob es Gott gäbe). Er macht diesen Vor-
schlag, weil »der bis zum äußersten geführte Ver-
such, die menschlichen Dinge unter vollständigem
Verzicht auf Gott zu formen …immer näher an den
Abgrund« (Ratzinger) führt. Deshalb muß es einem
religiös orientierten Rezensenten erlaubt sein, auf
dieses durchgängige Prinzip des Buches Ethik zu

begründen, etsi Deus non daretur, wenigstens hin-
zuweisen. Es kann nicht mehr als selbstverständ-
lich hingenommen werden, daß in einer Gesell-
schaft, in der in globalem Ausmaß religiöse Kon-
flikte eine Rolle spielen, Handbücher über Ethik
geschrieben werden, die religiöse Bezüge systema-
tisch ausgrenzen. So ist es auch nicht weiter ver-
wunderlich, wenn J. Nida-Rümelin, die Behaup-
tung J. Thomsons im Beitrag von H. Pauer-Studer
als »schönes Beispiel« bezeichnet, das »zu recht
berühmt geworden« sei (S. 30 und S. 110), in dem
Schwangerschaft als »längerfristiger Gebrauch ei-
nes anderen Körpers« bezeichnet wird und daraus
selbstverständlich kein Lebensrecht geschlossen
werden kann. Im gleichen Beitrag wird kritiklos
wiedergegeben, daß der Fötus ein Teil des Körpers
der Frau sei und der Frau daher das alleinige 
Recht zustehe über Fortsetzung und Abbruch der
Schwangerschaft zu entscheiden. Aus diesen und
den meisten anderen Beiträgen wird dann auch die
offensichtlich – libertaristisch genannte – durch-
gängige Position des Buches offensichtlich. Das
Mitglied des deutschen Ethikbeirates B. Schöne-
Seifert bringt diese Position denn auch ganz unge-
schminkt auf den Begriff: Da die Statusfrage des
Embryos strittig sei, wäre es »rechtspolitisch ver-
nünftig, die ethische Frage zu privatisieren«[!] (S.
779f), d. h. Abtreibung gänzlich unter das Befinden
der betroffenen Frau zu stellen. Die Beratungs-
pflicht in der bundesdeutschen Gesetzgebung
»konterkariere« [!] (S. 780) allerdings dieses El-
ternrecht. Diese Argumentationsfigur ist ein treffli-
ches Beispiel für die libertaristische Grundposition
der Beiträge des Buches, auch individualrechtli-
ches Paradigma genannt. Wer das Prinzip des etsi
Deus non daretur akzeptiert, wird ein konsequent
argumentierendes Werk in Händen halten, mit e. g.
Konsequenzen. Ohne Gott als letzte Fluchtlinie al-
len ethischen Denkens, bleibt eben nur das je eige-
ne Ich als letztes Prinzip, das schließlich immer
über ganz ausgefuchste Überlegungen und Abwä-
gungen (vgl. dazu J. Nida-Rümelin Wert des Le-
bens) gegenüber anderen Ichen oder dem Wir der
Gesellschaft letztlich die Oberhand zu behalten
sucht. Helmut Müller, Vallendar
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ungebrochene Kenommee des Kırchen- und 4als- Stephan Haering beleuchtet das OMpleXe Pro-
kırchenrechtlers Joseph 15 der sıch ın sSeinem blem der »Mıtwirkung VOIN Domkapıteln der Bı-
langJährıgen ırken als NNaDers des Lehrstuüuhls schofsbestellung ın Deutschland« Um
1r Kırchenrecht der Katholısch-T’heologischen elner weıliteren Infragestellung ihrer auf ONKOTrTdAa-
Fakultät der Uniuversıitätl ugsburg und als 1TreKIOr arer Basıs geregelten Mıtwirkungsrechte ‚LL-

des Instituts 1r Staatskırchenrecht der L HÖöz7zesen beugen, empfiehlt den Domkapıteln nachdrüuk-
Deutschlands ın BKonn w1e aum e1in anderer ın der 1C. »>ıihre gegenwärtigen Uunktionen In dA1esem
kırchlichen Kechtsordnung ehbenso behe1imatet SC Verfahren korrekt wahrzunehmen und sıch den
ze1g hat Ww1e ın der sStaallıchnen l e anlässlıch Se1- anderen Verfahrensbeteiligten gegenüber als Oyal
1165 75 Geburtstags arschılienene Festschrı glıeder! und VEPrLasslıc ATWE1SPEN«
sıch ın Te1 eıle, ın denen sıch uch das W1SSeN- ährend der genNannte Kırchenaustr1| und
SCHA  1C (J)euvre des ubılars wıderspiegelt: Se1Nne KOonsequenzen ın der kanonistischen ] ıtera-
Kechtsgeschichte (1—-121), Kırchenrecht breıten Niıederschlag gefunden hat, tındet
und Staatskırchenrecht en Abschluss e Tage des Wıedereintritts me1st beiläufig
des eT] bıldet e1n Autorenverzeichnı1ıs (8I3— Erwähnung aTralı we1ist ecorg Mlay ın selinem
66) Um den gegebenen mmen Nn1ıC I1- Te1 angelegten Beıtrag ber den » Wıedereintritt ın
SCIL, kann AL der der behandelten I hemen 1mM 1ne Kelig1onsgemeinschaft« hın,
Folgenden 1ne Auswahl äher vorgestellt WE 1 - dem Ssowohl e einschläg1ıgen theolog1schen und
den kırchenrechtlichen als uch staatskırchenrechtlı-

alter Brandmuüller behandelt » ] J)as S{u1d1ıum der chen Aspekte Sprache kommen.
» Kleriker und 1a1en als Professoren der katholı-klassıschen ntıke ın der 1C des Decretum (ıra-

(1AanNı« 5-1 Be1ispielhaft ze1g] anı der e1N- schen COLOg1e« sınd e UsSsTUNTUN-
schlägıgen Stellen AL dem Werk des großen BO- SCH VOIN Ludger uüller überschrieben, ın denen

sıch kritisch mit der kırchlicherseits bestehendenlogneser Kanoniısten auf, Ww1e 1mM Verlauf des
Mıttelalters der zunächst VOIN Skeps1is der Abh- orderung ach eıner überwıegenden Prasenz VOIN

ehnung gekennzeichnete Umgang mit den erken Priestern ın den Lehrkörpern der theologıischen Ha-
heidnısch-antiker Autoren VOIN elner zunehmend ultlaten auseinander egen e Se1INEeSs TACN-
unbefangenen Würdigung verdrängt wurde. (ens Nn1ıC gerechtfertigte BeVOrZUgung V OI Prje-

Im Beıtrag VOIN LOS arlen ber »>Polıitische sStern be1 Lehrstuhlbesetzungen tTührt VOT em
und natıonale allfahrten« der 1ne schler das rein pragmatısche und darum Nn1ıC WITKIIC
überwältigende Belesenhe!1l ZU] Ausdruck rnngt, überzeugende Argument 1Ns Feld, 4ass der Ante1l

auf 211e 20, 211e 2, korrekterweıise ( Al der Priesteramtskandıdaten unter den enten der
2319 S 1 9 als (EINZ1gE) Belegstelle z ema katholischen Theologıe IU mehr elınen geringen

1mM angeführt werden mussen. Ante1l ausmache.
uberdem ware e1n 1NWEeIs auf 12531 CIC Rıchard Potz SCNTrE1| » Aur Tage der erJährung
gebrac SCWESCI, demzufolge e1n Wa  SOrt der schweren Delıkte e Sıttlıchkeıit, 1mM He-
V OI der zuständıgen Bıschofskonferenz als al10- sonderen des sexuvellen Missbrauchs VOIN 1ınder-
nalheılıgtum anerkannt werden annn Jährıgen, 1mM geltenden katholischen Kırchenrecht«

Im Mıttelpunkt des e1ıtrags V OI Heıiner Marre Zurecht we1ist arauı nın, ass Jahre-
und Karl ugen Schlıef sfehen »Gründung und C] 5- lange Versaäumnı1sse 1mM Umgang mit dA1esem »11M-
(e Jahre des > Instituts 1r Staatskırchenrecht der 111CT wıieder unterschätzten Problem Nn1ıCcC eıner
L HÖöz7zesen Deutschlands<« 87-105) 21 bıeten Überreaktion ren dürfen] e iıhrerse1ts ängel
S1C elnen lebhaflften 1NDILIC sowohl ın e staqaatskır- 1mM Bereich VOIN JIransparenz und Rechtssicherheit

au Wweisen«chenrechtlıiıchen LDiskussionen der sechz1ger Jahre
des VELSAUNSCHEN ahrhunderts als uch ın das |_e- Wılhelm kKees geht ın seinem Beıtrag der Tage
benswerk VOIN Joseph 15 der Gründung und nach, b »Patronatsrechte 1mM Wıderspruch zuU

ufbau des > Instituts 1r Staqgatskırchenrecht« als Selbstbestimmungsrecht der Kırche und ZULT el-
dessen erstier 1TreKIOr maßgeblıc beteiligt o10Nsfireihe1t« sfehen Tatsächlic ass

Rechtliche tellung und pastorale Bedeutung sıch e Spannung zwıischen der 1mM Selbstverständ-
VOIN arre1 und arIrer en ın Jüngerer Zeıt, Nn1ısS der 1IrC egründeten Oorderung ach Irei1er
mal 1mM Kontext der Diskussion e genNannte Besetzung iıhre Ämter Urc e jeweils zuständ1ıge
Kooperat1ıve astoral, vermehrte Aufmerksamkeıit kaırchliche Autorität und ıhrer Pfliıcht Beachtung
ıtTahren er Artıkel VOIN Heıinrich de Wall ber bestehender (Patronats  echte staallıcner bZzw
» [ Iie Kechtsstellung des Pfarrers ın den Iuther1- weltlicher Urgane Nn1ıCcC hne Weiıteres auflösen.
schen Landeskırchen Deutschlands« Was ist e1n »Katholischer T’heologe«
bletet hlıerzu interessante Vergleichsmöglıichkeıiten. Tag Hernbert Schmuitz und mmı dem rgeDb-

ungebrochene Renommee des Kirchen- und Staats-
kirchenrechtlers Joseph Listl, der sich in seinem
langjährigen Wirken als Inhabers des Lehrstuhls
für Kirchenrecht an der Katholisch-Theologischen
Fakultät der Universität Augsburg und als Direktor
des Instituts für Staatskirchenrecht der Diözesen
Deutschlands in Bonn wie kaum ein anderer in der
kirchlichen Rechtsordnung ebenso beheimatet ge-
zeigt hat wie in der staatlichen. Die anlässlich sei-
nes 75. Geburtstags erschienene Festschrift gliedert
sich in drei Teile, in denen sich auch das wissen-
schaftliche Oeuvre des Jubilars widerspiegelt:
Rechtsgeschichte (1–121), Kirchenrecht (123–550)
und Staatskirchenrecht (551–852). Den Abschluss
des Werks bildet ein Autorenverzeichnis (853–
856). Um den gegebenen Rahmen nicht zu spren-
gen, kann aus der Fülle der behandelten Themen im
Folgenden nur eine Auswahl näher vorgestellt wer-
den.
Walter Brandmüller behandelt »Das Studium der

klassischen Antike in der Sicht des Decretum Gra-
tiani« (3–17). Beispielhaft zeigt er anhand der ein-
schlägigen Stellen aus dem Werk des großen Bo-
logneser Kanonisten auf, wie im Verlauf des
Mittelalters der zunächst von Skepsis oder gar Ab-
lehnung gekennzeichnete Umgang mit den Werken
heidnisch-antiker Autoren von einer zunehmend
unbefangenen Würdigung verdrängt wurde.
Im Beitrag von Louis Carlen über »Politische

und nationale Wallfahrten« (19–33), der eine schier
überwältigende Belesenheit zum Ausdruck bringt,
hätte auf Seite 20, Zeile 2, korrekterweise can.
2313 §1 2° als (einzige) Belegstelle zum Thema
Wallfahrt im CIC/1917 angeführt werden müssen.
Außerdem wäre ein Hinweis auf can. 1231 CIC an-
gebracht gewesen, demzufolge ein Wallfahrtsort
von der zuständigen Bischofskonferenz als Natio-
nalheiligtum anerkannt werden kann.
Im Mittelpunkt des Beitrags von Heiner Marré

und Karl Eugen Schlief stehen »Gründung und ers -
te Jahre des ›Instituts für Staatskirchenrecht der
 Diözesen Deutschlands‹« (87–105). Dabei bieten
sie einen lebhaften Einblick sowohl in die staatskir-
chenrechtlichen Diskussionen der sechziger Jahre
des vergangenen Jahrhunderts als auch in das Le-
benswerk von Joseph Listl, der an Gründung und
Aufbau des »Instituts für Staatskirchenrecht« als
dessen erster Direktor maßgeblich beteiligt war.
Rechtliche Stellung und pastorale Bedeutung

von Pfarrei und Pfarrer haben in jüngerer Zeit, zu-
mal im Kontext der Diskussion um die so genannte
kooperative Pastoral, vermehrte Aufmerksamkeit
erfahren. Der Artikel von Heinrich de Wall über
»Die Rechtsstellung des Pfarrers in den lutheri-
schen Landeskirchen Deutschlands« (137–153)
bietet hierzu interessante Vergleichsmöglichkeiten.

Stephan Haering beleuchtet das komplexe Pro-
blem der »Mitwirkung von Domkapiteln an der Bi-
schofsbestellung in Deutschland« (163–183). Um
einer weiteren Infragestellung ihrer auf konkorda-
tärer Basis geregelten Mitwirkungsrechte vorzu-
beugen, empfiehlt er den Domkapiteln nachdrük-
klich, »ihre gegenwärtigen Funktionen in diesem
Verfahren korrekt wahrzunehmen und sich so den
anderen Verfahrensbeteiligten gegenüber als loyal
und verlässlich zu erweisen« (183).
Während der so genannte Kirchenaustritt und

seine Konsequenzen in der kanonistischen Litera-
tur stets breiten Niederschlag gefunden hat, findet
die Frage des Wiedereintritts meist nur beiläufig
Erwähnung. Darauf weist Georg May in seinem
breit angelegten Beitrag über den »Wiedereintritt in
eine Religionsgemeinschaft« (185–204) hin, in
dem sowohl die einschlägigen theologischen und
kirchenrechtlichen als auch staatskirchenrechtli -
chen Aspekte zur Sprache kommen.
»Kleriker und Laien als Professoren der katholi-

schen Theologie« (231–249) sind die Ausführun-
gen von Ludger Müller überschrieben, in denen er
sich kritisch mit der kirchlicherseits bestehenden
Forderung nach einer überwiegenden Präsenz von
Priestern in den Lehrkörpern der theologischen Fa-
kultäten auseinander setzt. Gegen die seines Erach-
tens nicht gerechtfertigte Bevorzugung von Prie-
stern bei Lehrstuhlbesetzungen führt er vor allem
das rein pragmatische und darum nicht wirklich
überzeugende Argument ins Feld, dass der Anteil
der Priesteramtskandidaten unter den Studenten der
katholischen Theologie nur mehr einen geringen
Anteil ausmache.
Richard Potz schreibt »Zur Frage der Verjährung

der schweren Delikte gegen die Sittlichkeit, im Be-
sonderen des sexuellen Missbrauchs von Minder-
jährigen, im geltenden katholischen Kirchenrecht«
(271–282). Zurecht weist er darauf hin, dass jahre-
lange Versäumnisse im Umgang mit diesem »im-
mer wieder unterschätzten Problem nicht zu einer
Überreaktion führen [dürfen], die ihrerseits Mängel
im Bereich von Transparenz und Rechtssicherheit
aufweisen« (282).
Wilhelm Rees geht in seinem Beitrag der Frage

nach, ob »Patronatsrechte im Widerspruch zum
Selbstbestimmungsrecht der Kirche und zur Reli-
gionsfreiheit« (283–311) stehen. Tatsächlich lässt
sich die Spannung zwischen der im Selbstverständ-
nis der Kirche begründeten Forderung nach freier
Besetzung ihre Ämter durch die jeweils zuständige
kirchliche Autorität und ihrer Pflicht zur Beachtung
bestehender (Patronats)Rechte staatlicher bzw.
weltlicher Organe nicht ohne Weiteres auflösen.
Was ist ein »Katholischer Theologe« (369–393)

fragt Heribert Schmitz und kommt zu dem Ergeb-
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n1S, 4ass chese Bezeichnung keinem »kırchenamt- g10NsgemelNschaften 1ne das Privateigentum Uber-
lıchen Genehm1igungsvorbehalt« unterlhegt. agernde Offentliıch-rechtliche Sachherrscha: ber
S1e annn SOM VOIN jedem geführt werden, der 1ne e 165 VRerle1 und Mhese VOT zwek-
Ausbildung ın katholischer Theologıe absolvıiert wıdrıgem e£DTrauCc chützt Ihren Offentlich-
hat TreC  iıchen Sonders  us erlangen e 165 “AC ] A

interessanterwe1ıse n1ıC UrCc staatlıche /Zuerken-Im ahmen Se1INEs e1ıtrags ber »Unterhaltsvor-
und christliches Armutsideal 1mM 1 .ıchte der UL, sondern UrCc kırchliche /weckbestimmung.
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nis, dass diese Bezeichnung keinem »kirchenamt-
lichen Genehmigungsvorbehalt« (386) unterliegt.
Sie kann somit von jedem geführt werden, der eine
Ausbildung in katholischer Theologie absolviert
hat.
Im Rahmen seines Beitrags über »Unterhaltsvor-

sorge und christliches Armutsideal im Lichte der
kirchlichen Gesetzgebung« (427–451) thematisiert
Hugo Schwendenwein unter anderem das Problem
der Priesterbesoldung. Was dem Priester vom
kirchlichen Recht her sehr vage als standesgemäßer
bzw. ehrenhafter Unterhalt zugesprochen wird,
versucht er durch negative Abgrenzung näher zu
erfassen: »Es ist verschieden von einem Bettlerda-
sein und von einem Luxusleben« (443).
Anton Ziegenaus’ luzide Ausführungen über den

»Spender der Krankensalbung« (543–550) zeigen
einmal mehr auf, wie gut der Kanonist daran tut
(bzw. täte), die dogmatischen Vorgaben des Kir-
chenrechts gewissenhaft zu achten. Als Dogmati-
ker zeigt sich der Verfasser zurecht befremdet über
eine These des Kanonisten Klaus Lüdicke, bei der
in can. 1003 §1 CIC kodifizierten Festlegung, dass
nur der Priester die Krankensalbung gültig zu spen-
den vermag, handle es sich um positives, das heißt
nicht auf einer dogmatischen Vorentscheidung be-
ruhendes und damit letztlich veränderbares Recht.
»Der verfassungsrechtliche Schutz der res sacrae

durch die Kirchengutsgarantie« (553–572) ist The-
ma des Beitrags von Peter Axer. Er stellt fest, dass
die (staatliche) Kirchengutsgarantie »den Reli-

gionsgemeinschaften eine das Privateigentum über-
lagernde öffentlich-rechtliche Sachherrschaft über
die res sacrae« (572) verleiht und diese so vor zwek-
kwidrigem Gebrauch schützt. Ihren öffentlich-
rechtlichen Sonderstatus erlangen die res sacrae
interessanterweise nicht durch staatliche Zuerken-
nung, sondern durch kirchliche Zweckbestimmung.
Unter einer politischen Klausel versteht man das

dem staatlichen Konkordatspartner kirchlicherseits
zugestandene Recht, politische Bedenken gegen ei-
nen Kandidaten für das Bischofsamt geltend zu ma-
chen. In seinen Ausführungen »Zur ›Politischen
Klausel‹ in Konkordaten und Kirchenverträgen«
(783–795) kommt Wolfgang Rüfner zu dem Ergeb-
nis, dass der Heilige Stuhl in jedem Fall gut beraten
ist, »bei der Auswahl der Bischöfe die politische
Situation des jeweiligen Landes zu berücksichti-
gen« (794). Ob es im Einzelfall geboten sein kann,
einen dem betreffenden Staat weniger genehmen
Kandidaten als Bischof einzusetzen, ist demgegen-
über eine andere Frage.
Autoren, Herausgeber und Verlag ist es gelun-

gen, mit der Festschrift für Joseph Listl ein von
Aufmachung und Inhalt gleichermaßen beeindruk-
kendes Werk vorzulegen. Die immense Fülle und
Vielfalt der behandelten Themen stellt zugleich ei-
ne Einladung dar, den regelmäßigen Blick über den
oftmals engen Horizont der einzelnen wissen-
schaftlichen Fächer nicht zu vernachlässigen.
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